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BAGüS SGB XI-00    Münster, 10.06.2013  

 
Mitglieder-Info Nr. 13/2013 

 
Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes zu den leist ungsrechtlichen Vorschrif-
ten der Pflegeversicherung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes und der Verbände der Pflegekassen auf 
Bundesebene zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des Pflegeversicherungsgesetzes ist 
aktualisiert worden. Eine Anpassung des Rundschreibens war aufgrund des Inkrafttretens des 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes notwendig. Das Rundschreiben (283 Seiten) kann auf der 
Seite des GKV-Spitzenverbandes: www.gkv-spitzenverband.de im Bereich Pflegeversiche-
rung unter dem Menüpunkt Richtlinien und Vereinbarungen/Empfehlungen zum Leistungs-
recht abgerufen werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: 

Matthias Krömer 
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